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Aus der „Antwort der Alliierten und Assoziierten Mächte usw.“

deutschen Heeres für die nächsten 3 Monate festsetzen; das Ziel
hierbei ist, das deutsche Heer sobald wie möglich, in jedem Falle
aber bis zum Ablauf der Geltungsdauer des Gesetzes über die
Reichswehr, d. h. bis zum 30. März 1920, auf die im Vertrage fest¬
gesetzte Zahl von 100000 Mann zu verkleinern.

b) Die Zahl von Formationen, von Offizieren und ihnen Gleich¬
gestellten sowie von Zivilpersonal soll entsprechend den Bedin¬
gungen des vorliegenden Vertrages im Verhältnis zu der im vorher¬
gehenden Absatz a festgesetzten Gesamtstärke stehen.

Ebenso soll die Zahl der Geschütze, Maschinengewehre, Minen¬
werfer und Gewehre sowie die Mengen von Munition und Aus¬
rüstungsgegenständen entsprechend den Bestimmungen des vor¬
liegenden Vertrages im Verhältnis zu der im vorhergehenden Absatz
a festgesetzten Gesamtstärke stehen.

c) Keinerlei Änderung in der Rüstungsorganisation, wie sie durch
den Vertrag festgesetzt ist, wird gestattet, bis Deutschland in den
Völkerbund aufgenommen ist, der dann etwa erwünscht erschei¬
nende Änderungen genehmigen kann.

d) Der gesamte Rest des deutschen Kriegsmaterials ist inner¬
halb der durch den Friedensvertrag festgesetzten Fristen abzuliefern.

Die durch den Friedensvertrag für die Abrüstung der Befesti¬
gungen vorgesehenen Fristen werden wie folgt abgeändert:

„Alle Festungswerke, Festungen und Landbefestigungen, die
sich auf deutschem Gebiete westlich einer 50 km ostwärts des Rheins
gezogenen Linie befinden, sind abzurüsten und zu schleifen.

„Diejenigen von diesen Festungen, die in dem Gebiete liegen,
das nicht durch die alliierten Heere besetzt ist, sind innerhalb einer
Frist von zwei Monaten abzurüsten und innerhalb einer solchen von
sechs Monaten zu schleifen.

„Diejenigen, die innerhalb des von den alliierten Heeren besetzten
Gebietes liegen, sind innerhalb der vom Alliierten Oberkommando
festzusetzenden Zeiten abzurüsten und zu schleifen, wobei die er¬
forderlichen Arbeitskräfte von der Deutschen Regierung zu stel¬
len sind.“

V
Mit den im vorstehenden Paragraphen IV genannten Zusätzen

und Abänderungen bleiben die Bestimmungen über das Landheer
(Art. 159—180) und ebenso diejenigen, welche die Durchführung der
in den Artikeln 203, 208, 211 und 213 niedergelegten Bedingungen
betreffen, aufrechterhalten.
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